






Eine ergänzende Wasseranschlussgebühr ist sofern zu entrichten, als die der 
Mindestanschlussgebühr entsprechende Fläche von 120 m2 überschritten 
wird. 

c) Eine Rückzahlung bereits entrichteter Wasseranschlussgebühren aufgrund
einer Neuberechnung nach lit b) findet nicht statt.

(13) Als Wasseranschlussgebühr für unbebaute Grundstücke wird die 
Mindestanschlussgebühr vorgeschrieben.

§3
Wasserbenützungsgebühren 

(1) Zur Deckung der Kosten für den Betrieb und die bauliche Erhaltung der
Wasserversorgungsanlage sowie die Verzinsung und Tilgung des 
aufgewendeten Baukapitals ist vom Gebührenpflichtigen gern. § 1 eine 
vierteljährliche Wasserbenützungsgebühr zu entrichten. Die 
Wasserbenützungsgebühr besteht aus einer Grundgebühr pro 
angeschlossene Gebühreneinheit (2) und einer verbrauchsabhängigen Gebühr 
(3). 

(2) Für die Abgeltung der vom tatsächlichen Wasserverbrauch unabhängigen Kosten
wird eine Grundgebühr je Anschluss, bei Häusern mit mehreren Wohneinheiten je
angefangene Wohneinheit, in Höhe von 157,96 Euro festgesetzt.

(3) Zusätzlich wird eine verbrauchsabhängige Gebühr eingehoben. Diese beträgt

bis 100 m3 Verbrauch 
über 100 m2 Verbrauch 

EUR 1,36/m3 

EUR 2,25/m3 

des aus der Wasserversorgungsanlage bezogenen Wassers, zu dessen 
Messung ein Wasserzähler einzubauen ist. 

(4) Wenn der Wasserzähler unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte
Wassermenge zu schätzen. Bei der Schätzung des Wasserverbrauches ist
insbesondere auf den Wasserverbrauch des vorangegangenen Kalenderjahres
und auf etwa geänderte Verhältnisse im Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen.

§4
Wasserzählergebühr 

(1) Die Eigentümer der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen
Grundstücke haben für die Beistellung der Wasserzähler eine
Wasserzählergebühr zu entrichten:

3 m3-Zähler: 
10 m3-Zähler: 
20 m3-Zähler: 
50 m3-Zähler: 

EUR 65,41 
EUR 77,15 
EUR 120,19 
EUR 253,18 
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